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Haushaltssatzung der Gemeinde Mainhardt 
für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 

28.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 

 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 19.523.300 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -20.268.900 € 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -745.600 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von -745.600 € 

 

 

Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen 

2.1 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

von 
18.347.900 € 

2.2 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

von 
-18.109.100 € 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

238.800 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.801.000 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -4.547.000 € 

2.6 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-1.746.000 € 

2.7 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-1.507.200 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.750.000 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -920.000 € 

2.10 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

830.000 € 

2.11 
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-677.200 € 
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§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-

fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.750.000 €. 

 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 

die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen oder 

Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 

auf 500.000 €. 

 

 

§ 4 Kassenkredite 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 €. 

 

 

§ 5 Steuersätze 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

 

1. für die Grundsteuer 

a) für die Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf  500 v.H. 

b) für die bebauten Grundstücke (Grundsteuer B) auf  330 v.H. 

      der Steuermessbeträge. 

2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 380 v.H. 

      der Steuermessbeträge. 

 

 

 

Mainhardt, den 29.01.2026 

 

gez. 

Damian Komor 

Bürgermeister 
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